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 Veröffentlicht am 13.05.2015

Norm

VerG §8

1. VerG § 8 heute

2. VerG § 8 gültig ab 01.07.2002

Rechtssatz

Die Leistung eines weder gesetzlich noch satzungsmäßig gedeckten Pauschalhonorars für die Mitglieder einer

Schlichtungseinrichtung gem § 8 VerG oder eines Kostenbeitrags für weder o5engelegte noch näher konkretisierte

sonstige Kosten ist nicht zumutbar. Aufgrund der wegen einer solchen „Kostenhürde“ gegebenen Unzumutbarkeit der

Anrufung der vereinsinternen Schlichtungseinrichtung ist daher die sofortige Beschreitung des Rechtswegs zulässig.Die

Leistung eines weder gesetzlich noch satzungsmäßig gedeckten Pauschalhonorars für die Mitglieder einer

Schlichtungseinrichtung gem Paragraph 8, VerG oder eines Kostenbeitrags für weder o5engelegte noch näher

konkretisierte sonstige Kosten ist nicht zumutbar. Aufgrund der wegen einer solchen „Kostenhürde“ gegebenen

Unzumutbarkeit der Anrufung der vereinsinternen Schlichtungseinrichtung ist daher die sofortige Beschreitung des

Rechtswegs zulässig.
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